
Satzung des VfL Kaufering e.V. 
 
 

§ 1 Name und Sitz 
(1) Der Verein führt den Namen „Verein für Leibesübungen Kaufering e.V.“ (VfL Kaufering 

e.V.)  
     Er wurde am 5. Juni 1948 neu gegründet. 
(2) Er hat seinen Sitz in Kaufering und ist in das Vereinsregister des Amtsgerichts Landsberg 
     am Lech eingetragen. 
 
§ 2 Vereinszweck 
(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des     
     Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung 1977. 
(2) Der Vereinszweck besteht in der Förderung der Allgemeinheit auf dem Gebiet des Sports 
     durch körperliches und geistiges Training und wird insbesondere verwirklicht durch 

a)  Abhaltung von geordneten Turn- Sport- und Spielübungen, 
b)  Teilnahme an Wettkämpfen, Meisterschafts- und Pokalrunden sowie deren Durchführung,  
c)  Einrichtung, Instandhaltung und Instandsetzung von vereinseigenen Sportanlagen und 

des Vereinsheimes, sowie der Turn- und Sportgeräte, 
d)  Durchführung von Versammlungen, Vorträgen, sportlichen und kulturellen 

Veranstaltungen, 
e)  Ausbildung und Einsatz von Übungsleitern sowie von Kampf- und Schiedsrichtern. 

(3) Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
(4) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. 

Ausscheidende Mitglieder haben keinerlei Ansprüche auf das Vereinsvermögen. 
(5) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind oder durch 

unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. Die für den Verein ehrenamtlich 
tätigen Personen haben nur Anspruch auf Ersatz der tatsächlich entstandenen Auslagen. 

 
§ 3 Mitgliedschaft 
(1) Mitglied des Verein kann jede natürliche und juristische Person werden. Der Aufnahme- 

antrag ist schriftlich zu stellen. Bei Minderjährigen bedarf er der Unterschriften der 
Erziehungsberechtigten. Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand. Ein Anspruch auf 
Mitgliedschaft besteht nicht, die Ablehnung eines Aufnahmegesuches muß nicht begründet 
werden. 

(2) Die Mitgliedschaft beginnt mit der Abgabe des Aufnahmeantrages beim Vorstand oder in 
der Geschäftsstelle vorbehaltlich der Ablehnung des Antrages durch den Vorstand. Der 
Mitgliedsbeitrag ist erstmals für den Aufnahmemonat zu entrichten. 

(3) Jedes neu aufgenommene Mitglied erhält ein Exemplar der Vereinssatzung. Alle anderen 
     Mitglieder erhalten auf Anforderung ein Exemplar der Vereinssatzung. 
(4) Die Mitgliedschaft endet 

a)  mit dem Tod des Mitgliedes, 
b)  durch Austritt, 
c)  durch Ausschluß aus dem Verein. 
Der Austritt ist zum 30. 06. oder 31.12 des Kalenderjahres möglich. Von diesem Zeitpunkt 
an erlöschen alle satzungsgemäßen Rechte und Pflichten gegenüber dem Verein. 
Unberührt hiervon bleibt die Verpflichtung zur Entrichtung rückständiger Beiträge. Der 
Austritt hat schriflich gegenüber dem Vorstand oder der Geschäftsstelle zu erfolgen. 

(5) Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn es in erheblicher Weise 
     gegen den Vereinszweck verstößt, sich grober und wiederholter Verstöße gegen die  
     Vereinssatzung schuldig macht, in schwerwiegender Weise gegen die Interessen des  



     Vereins verstoßen hat, innerhalb eines Jahres seiner Beitragspflicht trotz zweimaliger  
     schriftlicher Mahnung nicht nachgekommen ist oder wenn ihm die bürgerlichen 
Ehrenrechte 
     aberkannt worden sind. In leichteren Fällen kann ein zeitlich begrenzter Ausschluß 
erfolgen. 
(6) Über den Ausschluß entscheidet bei Nichtbezahlung des Beitrages der Vorstand. In den 
     anderen genannten Fällen entscheidet auf Antrag des Vorstandes der Vereinsbeirat mit  
     Zweidrittelmehrheit seiner Mitglieder. Dem Mitglied ist vorher Gelegenheit zur Äußerung 
     zu geben. Gegen den Beschluß des Beirats ist innerhalb von 4 Wochen nach Bekanntgabe 
     die schriftliche Berufung zur Mitgliederversammlung zulässig. Eine schriftliche Stellung- 
     nahme des Betroffenen ist der Mitgliederversammlung durch deren Verlesung zur 
Kenntnis 
     zu bringen. Die Mitgliederversammlung kann mit einfacher Mehrheit der erschienenen 
      Mitglieder den Ausschluß endgültig beschließen. Der Beschluß ist dem Mitglied mittels 
      eingeschriebenen Brief zuzustellen. 
 
§ 4 Rechte der Mitglieder 
(1) Die Mitglieder sind berechtigt, sich in allen Abteilungen sportlich zu betätigen. 
(2) Die Benutzung der Vereinsanlagen und Vereinseinrichtungen steht jedem Mitglied im 

Rahmen des geordneten Übungsbetriebes frei. 
 
§ 5 Pflichten der Mitglieder 
(1) Jedes Mitglied hat sich innerhalb und außerhalb des Vereins so zu betragen, daß es dem 
     Ansehen des Vereins nicht schadet. 
(2) Jedes Mitglied hat das Vereinsvermögen pfleglich zu behandeln und dafür zu sorgen, daß 
     Forderungen des Vereins pünktlich beglichen werden. 
(3) Jedes Mitglied hat eine Aufnahmegebühr und sodann die laufenden Mitgliedsbeiträge zu 
     entrichten.  
 
§ 6 Mitgliedsbeiträge 
(1) Die Mitglieder zahlen Mitgliedsbeiträge, deren Höhe und Fälligkeit von der Mitglieder- 
     versammlung festgesetzt werden. In besonderen Fällen kann der Vorstand ein Mitglied    
     auf schriftlichen Antrag ganz oder teilweise von der Entrichtung der Mitgliedsbeiträge  
     befreien. 
(2) Die Ehrenvorsitzenden und Ehrenmitglieder sind von der Beitragspflicht befreit. 
 
§ 7 Vereinsorgane 
Die Vereinsorgane sind 

a)  der Vorstand 
b)  der Vereinsbeirat 
c)  die Mitgliederversammlung 
 

§ 8 Vorstand 
(1) Der Vorstand besteht aus 

a)  dem 1. Vorsitzenden 
b)  dem 2. Vorsitzenden 
c)  dem 3. Vorsitzenden 
d)  dem Schatzmeister 
e)  dem Schriftführer 
f)  dem Jugendwart 
g)  dem erweiterten Vorstand 
  



(2) Die Vorsitzenden bilden den Vorstand im Sinne von § 26 BGB (Vertretungsvorstand).  
     Jeder ist allein vertretungsberechtigt.  
(3) Der Vorstand -ohne § 8 (1) g- wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von 

zwei Jahren gewählt. 
     Bis zu einer Neuwahl bleibt der Vorstand im Amt. Scheidet ein Mitglied während der    
     Amtszeit aus, kann der Vereinsbeirat ein Ersatzmitglied für die restliche Amtsdauer  
     des Ausgeschiedenen kommisarisch bestellen. 
     Der Vorstand kann bei Bedarf für besondere Aufgaben und für eine jeweils festzulegende 
     Dauer - höchstens für die Amtsdauer des jeweiligen Vorstandes - bis zu drei weitere Mit- 
     glieder, die beratend, jedoch ohne Stimmrecht tätig werden (erweiterter Vorstand) bestellen.        
(4) Der Vorstand führt die Geschäfte des Vereins und erledigt alle Verwaltungsaufgaben, 
     soweit sie nicht durch die Satzung oder anderer Ordnungen einem anderen 
Vereinsmitglied 
     zugewiesen sind. Er hat insbesondere folgende Aufgaben: 

a)  die Einberufung, Vorbereitung und Leitung der Mitgliederversammlung.  
b)  die Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung, 
c)  Berichterstattung über das abgelaufene Geschäftsjahr an die Mitgliederversammlung, 
d)  die Aufstellung des Haushaltsplanes, 
e)  Aufnahme und Mitwirkung beim Ausschluß von Mitgliedern, 
f)  Abschluß und Kündigung von Arbeitsverträgen. 

(5) Der Vorstand ist in seinen Sitzungen beschlußfähig, wenn alle Mitglieder eingeladen und 
     mindestens drei Mitglieder, darunter der Vorsitzende oder ein stellvertretender Vor- 
     sitzender, anwesend sind. 
     Die Einladung erfolgt durch den 1. Vorsitzenden oder bei dessen Verhinderung durch seinen 
     Vertreter - auch in Eilfällen - spätestens eine Woche vor der Sitzung. Der Mitteilung einer 
     Tagesordnung bedarf es nicht. 
     Der Vorstand beschließt mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Bei 
     Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. 
     Die Beschlüsse sind in einem Protokoll einzutragen und vom Sitzungsvorsitzenden sowie  
     von dem bestimmten Protokollführer zu unterschreiben. Die Eintragungen müssen 
enthalten: 

 Ort und Zeit der Sitzung, 
 die Namen der Teilnehmer, 
  die gefaßten Beschlüsse. 

(6)  Für den Gesamtverein wird eine Vereinshauptkasse durch den gewählten Schatzmeister        
     geführt. 
 
§ 9 Vereinsbeirat 
(1) Der Vereinsbeirat besteht aus: 

a)  den Vorstandsmitgliedern, 
b)  den Abteilungsleitern, im Verhinderungsfalle deren Stellvertreter. 

(2) Der Vereinsbeirat hat die Aufgabe, den Vorstand in allen Angelegenheiten des Vereins zu 
beraten. 

     Der Vereinsbeirat hat insbesondere die Aufgabe, die Belange, Wünsche und Anregungen      
     aus den Abteilungen an den Vorstand heranzutragen und ggf. für deren Behandlung in der  
     Mitgliederversammlung Sorge zu tragen.  
(3) Die Aufgaben des Vereinsbeirates liegen in der ständigen Mitwirkung bei der Führung der  
     Geschäfte durch den Vorstand und in der Zulassung neuer Abteilungen. 
(4) Der Vereinsbeirat setzt den Anteil fest, der den Abteilungen in ihrer Gesamtheit am 

Beitragsaufkommen des Vereins zusteht. Der Anteil der einzelnen Abteilungen am 
Beitragsaufkommen errechnet sich nach Maßgabe der Mitgliederzahlen der einzelnen 
Abteilungen. 



     Finanzschwache Abteilungen sind durch Sonderzuweisungen zu unterstützen. 
(5) Der Vereinsbeirat tritt mindestens zweimal im Jahr zusammen oder wenn ein Drittel 

seiner Mitglieder dies beantragen. 
 
§ 10 Mitgliederversammlung 
(1) Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ des Vereins. 
(2) Die ordentliche Mitgliederversammlung findet in den ersten drei Monaten eines jeden 
     Jahres statt. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen, wenn 

 der Vorstand die Einberufung aus dringenden wichtigen Gründen beschließt, 
 wenn ein Zehntel der Mitglieder schriftlich unter Angabe der Gründe die Einberufung 

     verlangt, 
 der Beirat schriftlich unter Angabe der Gründe die Einberufung vom Vorstand verlangt. 

(3) Der Vorstand beruft zu den Mitgliederversammlungen zwei Wochen vor dem Versamm- 
     lungstermin ein. Die Einberufung erfolgt durch öffentliche Bekanntgabe des 
Versammlungs- 
     termins im Landsberger Tagblatt und an der Anschlagtafel in der Sporthalle Kaufering. 
     Mit der Einberufung ist gleichzeitig der Versammlungsort, Zeit und die Tagesordnung 
     bekanntzugeben, in der die zur Abstimmung gestellten Anträge ihren wesentlichen Inhalt 
     nach zu bezeichnen sind. Wahlen und Satzungsänderungen sind nur zulässig, wenn in der 
     Tagesordnung hierauf hingewiesen worden ist; bei Satzungsänderungen ist außerdem 
anzu- 
     geben, welche Paragraphen oder welche Teile davon geändert werden sollen. 
(4) Anträge zur Mitgliederversammlung müssen spätestens eine Woche vorher beim 1. Vor- 
     sitzenden schriftlich eingereicht werden. Dringlichkeitsanträge kommen nur zur Beratung 
     und Abstimmung, wenn dies die Mitgliederversammlung mit Zweidrittelmehrheit 
beschließt. 
(5) Die Mitgliederversammlung ist zuständig für alle Aufgaben, soweit sie nicht dem 

Vorstand 
     oder anderen Vereinsorganen obliegen. Sie ist ausschließlich zuständig für folgende An- 
     gelegenheiten: 

a)  Entgegennahme des Jahresberichtes des Vorstandes und des Kassenprüfungsberichtes,  
b) Entlastung des Vorstandes, 

 c) Genehmigung des vom Vorstand aufgestellten Haushaltsplanes, 
 d) Festsetzung der Höhe und Fälligkeit der Mitgliedsbeiträge und Aufnahmegebühr, 
 e) Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstandes und der Kassenprüfer, 
 f) Änderung der Satzung, 

g)  ggf. Ausschluß eines Vereinsmitgliedes, 
h)  Ernennung von Ehrenmitgliedern, 
i)  Auflösung des Vereins. 

(6) Die Mitgliederversammlung wird von einem Vorstandsvorsitzenden geleitet.  
     Für die Dauer der Durchführung von Vorstandswahlen wählt die Mitgliederversammlung 
     einen Wahlausschuß. 
(7) Stimm- und wahlberechtigt sowie wählbar sind alle Mitglieder, die am Tage der 

Versamm- 
     lung das 18. Lebensjahr vollendet haben. 
(8) Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder 
     beschlußfähig, sofern die Einberufung ordnungsgemäß erfolgt ist. 
(9) Die Mitgliederversammlung entscheidet, sofern die Vereinssatzung und das Gesetz nichts 
     anderes bestimmen, bei Beschlüssen mit einfacher Mehrheit der abstimmenden Mitglieder. 
     Stimmenthaltungen sind ungültig und zählen nicht als Abstimmung. 
(10) Der Erlaß und die Änderung der Vereinssatzung sowie die Beschlußfassung über 

Erwerb, 



     Belastung oder Veräußerung von unbeweglichem Vermögen bedürfen der 
Zweidrittelmehr- 
     heit. 
(11) Der Ablauf der Mitgliederversammlung ist in der Versammlungsordnung geregelt. 
(12) Über die Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift zu fertigen. Diese muß enthalten: 
     den Ort und Tag der Versammlung, die Bezeichnung des Vorsitzenden und des Protokoll- 
     führers, die Zahl der erschienenen Mitglieder, die Feststellung der satzungsgemäßen Ein- 
     berufung der Versammlung, die Tagesordnung mit der Angabe, ob sie bei der Einladung 
     der Versammlung mitangekündigt war, die Feststellung der Beschlußfähigkeit der Ver- 
     sammlung, die gestellten Anträge sowie die gefaßten Beschlüsse und das Ergebnis bei  
     Wahlen. Die gewählten Vorstandsmitglieder sind nach Vor- und Familiennamen, Beruf 
     und Wohnort zu bezeichnen. Weiter ist zu vermerken, daß die Gewählten das Amt  
     angenommen haben. Ist die Satzung geändert oder neu gefaßt, ist folgende Feststellung 
     zu treffen: „ Die Satzung wurde geändert und zugleich mit ... Stimmen bei ... Stimment- 
     haltungen und ... ungültigen Stimmen sowie ... Gegenstimmen nach beigefügter Anlage 
     neu gefaßt“. Unterschriften des Versammlungsleiters sowie des Protokollführers. 
     Die Niederschrift ist in der nächsten Mitgliederversammlung bekanntzugeben und geneh- 
     migen zu lassen. 
 
 
 
§ 11 Wahlen 
(1) Die Wahlen werden nach der Wahlordnung durchgeführt. 
(2) Erreicht bei mehreren Kandidaten keiner die Mehrheit der gültig abgegebenen Stimmen, 
      so findet eine Stichwahl zwischen den beiden Kandidaten statt, die im ersten Wahlgang 
     die meisten Stimmen auf sich vereinigen konnten. Bei Stimmengleichheit in der Stichwahl 
     wird die Wahl wiederholt. Erreicht auch in diesem Wahlgang kein Kandidat eine 
Stimmen- 
     mehrheit, so entscheidet das Los. 
(3) Bei Wahlen ist folgende Reihenfolge einzuhalten: 

a)  Bestimmung eines Wahlleiters und von 2 Beisitzern durch die Mitgliederversammlung 
b)  Entlastung der bisherigen Vereinsorgane durch die Mitgliederversammlung 
c)  Feststellung der Stimmberechtigten 
d)  Bekanntgabe der zu wählenden Ämter 
e)  Erklärung des Wahlvorganges 
f)  Entgegennahme der Wahlvorschläge 
g)  Bekanntgabe der Kandidatenliste 
h)  evtl. Beschlußfassung über offene Abstimmung 
i)  Stimmabgabe 
j)  Auszählung und Bekanntgabe des Wahlergebnisses 
k)  Befragung des Gewählten, ob er die Wahl annimmt 

 
§ 12 Abteilungen  
(1) Für die Gründung einer Abteilung ist die Bestätigung durch den Vereinsbeirat 

erforderlich.  
(2) Jede Abteilung regelt die Angelegenheiten und Aufgaben des internen Geschäftsbetriebes 
     selbständig, jedoch unter ausdrücklicher Beachtung der Vorgaben nach Satzung und 
     Ordnungen des VfL. Abteilungen sind zudem an Beschlüsse gebunden, die der Vorstand  
     oder die Mitgliederversammlung gefaßt bzw. erlassen hat. 
(3) Die Abteilungen führen ihren Sportbetrieb selbständig durch. Ihnen obliegt die 

Beschaffung 
     und Unterhaltung der für ihren Sportbetrieb erforderlichen Geräte. 



(4) Die Abteilungen bestreiten ihren finanziellen Aufwand in eigener Verantwortung. In jeder 
Abteilung wird ein Kassenverwalter gewählt. Mit Zustimmung des Vorstandes dürfen die 
Abteilungen zusätzlich zu den Mitgliedsbeiträgen Abteilungsbeiträge erheben. Die 
Abteilungskasse obliegt der uneingeschränkten Prüfung durch die gewählten 
Vereinskassenprüfer.  

     Die Einnahmen der Abteilungen setzen sich zusammen aus 
a)  dem Anteil an Mitgliedsbeitragsaufkommen, 
b)  Eigenleistungen der Abteilungen, 
c)  zweckgebundene Zuwendungen (des Staates oder anderer Institutionen), 
d)  Spenden. 
  

(5) Mindestens einmal jährlich, spätestens vor der Durchführung der jährlichen 
Mitgliederversammlung, hat die Abteilungsversammlung stattzufinden.  

.    Zu den Abteilungsversammlungen ist der Vorstand des VfL einzuladen. 
     Ihm ist rechtzeitig eine Tagesordnung zu zuleiten. Über Abteilungssitzungen und - 
     versammlungen ist ein schriftliches Protokoll zu erstellen. Eine Ausfertigung 
     ist der Geschäftsstelle vorzulegen. 
 
§ 13 Geschäftsjahr 
Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
§ 14 Einnahmen, Ausgaben 
(1) Die Einnahmen des Vereins setzen sich zusammen aus 

a)  den Aufnahmegebühren, 
b)  den Mitgliedsbeiträgen, 
c)  den Überschüssen aus Veranstaltungen, 
d)  den Miet- und Pachteinnahmen, 
e)  sonstigen Zuwendungen (Spenden, Zuschüsse u. dgl.). 

(2) Aus den Einnahmen begleicht der Vorstand zunächst Forderungen Dritter, die den Verein 
     als Ganzen betreffen (Versicherungen, Steuern, Gebühren, Unterhalt von Vereinsanlagen  
     und dgl.). 
(3) Zuständig für Rechtsgeschäfte im Innenverhältnis, die den Verein im Einzelfall 

verpflichten 
a)  bis zu einem Betrag von DM   1.500,-- (  766,94 Euro) ist der 1. Vorsitzende, 
b)  bis zu einem Betrag von DM 10.000,-- ( 5.113,18 Euro) ist der Vorstand, 
c)  bis zu einem Betrag von DM 50.000,-- ( 25.532,35 Euro) ist der Vereinsbeirat, 
d)  bei einem Betrag von mehr als DM 50.000,-- ( 25.532,35 Euro) ist die Mitglieder-

versammlung. 
 
§ 15 Kassenprüfer 
     Die Mitgliederversammlung wählt jeweils für zwei Jahre zwei Mitglieder, die am Ende 
des 
     Geschäftsjahres die Vereinskasse und die Abteilungskassen auf ihre sachliche und  
     rechnerische Richtigkeit überprüfen. Bei Verdacht auf Unstimmigkeiten können auch  
     zusätzlich außerordentliche Kassenprüfungen vorgenommen werden, hierüber entscheidet 
     der Vorstand. 
 
§ 16 Ehrungen 
(1) Der Verein gibt sich eine Ehrenordnung, nach der Mitglieder 

a)  für außergewöhnliche sportliche Leistungen, 
b)  für besondere Verdienste um den Verein, 
c)  für langjährige Mitgliedschaft 



geehrt werden können. 
 

§ 17 Auflösung des Vereins 
(1) Die Auflösung des Vereins kann nur in einer eigens zu diesem Zweck einberufenen Mit-

gliederversammlung beschlossen werden. In dieser Versammlung müssen vier Fünftel der 
     stimmberechtigten Mitglieder anwesend sein.  
     Zur Beschlußfassung ist eine Zweidrittelmehrheit der erschienenen Mitglieder notwendig.             
     Kommt eine Beschlußfassung nicht zustande, so ist innerhalb von 14 Tagen eine weitere        
     Mitgliederversammlung einzuberufen, die ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden  
     Mitglieder beschlußfähig ist. 
(2) Die Mitgliederversammlung hat für den Fall der Auflösung Liquidatoren zu bestellen, die 
     dann die laufenden Geschäfte abzuwickeln und das vorhandene Vereinsinventar in Geld 
     umzusetzen haben. 
(3) Für die Verbindlichkeiten des Vereins haftet den Gläubigern nur das Vereinsvermögen. 
(4) Das nach Auflösung des Vereins verbleibende Vermögen ist der Gemeinde Kaufering mit 
     der Auflage zu überweisen, es wiederum unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige 
     Zwecke im Sinne von § 2 Abs. 2 dieser Vereinssatzung zu verwenden. 
(5) Beschlüsse über die Vermögensverwertung bei Auflösung des Vereins sind dem Finanz- 
     amt anzuzeigen. 
 
 
 
 
Kaufering, 28. Januar 2000     M. Rietig 
              1. Vorsitzender 


